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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Anbieterverantwortete Wohngemeinschaft 

Nach § 30 WTG werden anbieterverantwortete Wohngemeinschaften regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher 

Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser 

Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die 

Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht: 
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Allgemeine Angaben 

Wohngemeinschaft Haus Weitmar 

Name DRK-Alzheimerhilfe e.V. / Pflegedienst AMPULS / Ev. Kirchengemeinde Weitmar 

Anschrift Matthäusstr. 7, 44795 Bochum 

Telefonnummer 0234 / 89033395 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der 

Wohngemeinschaft) 

Soziale Demenzbetreuung:   m.struensee@drk-bochum.de   www.drk-bochum.de                        

Pflege:  info@ampuls-bochum.de       www.ampuls-bochum.de                                                    

Vermietung:  ujborchert@web.de   www.kirchenkreis-bochum.de 

Leistungsangebot (Pflege, 

Eingliederungshilfe, ggf. fachliche 

Schwerpunkte) 

Soziale Demenzbetreuung, Ambulante Pflege, barrierefreier Wohnraum über separate Verträge 

Kapazität 10 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

26.09.2018 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Einzelzimmer/Badezimmer/ 

Zimmergrößen) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

2. Gemeinschaftsräume 

(Raumgrößen) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

3. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 
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Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

4. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

(nur zu prüfen, wenn 

vereinbart) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

5. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

8. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

9. Information über 

Leistungsangebot 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  -  
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Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

12. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  - 

13. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  - 
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Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  - 

16. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  - 

17. Dokumentation ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

18. 

Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

20. Rechtmäßigkeit ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

21. Konzept zur 

Vermeidung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

22. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

23. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒  - 

24. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 



 7 

 

 

Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Konzeptionelle Aussagen zu den Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes und zum Qualitätsmanagement sind noch nicht vollständig 

vorhanden oder werden noch nicht vollständig umgesetzt. 

 

Die baulichen Anforderungen entsprechen den Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes, die Wohnsituation ist mit den Maßstäben des 

Alltags eines häuslichen Lebens vereinbar. Die befragten Personen äußerten sich zufrieden zur Wohnqualität. Die Wohngemeinschaft hinterließ 

einen ordentlichen Eindruck, hygienische Defizite waren nicht erkennbar. 

 

Die hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt in der Wohngemeinschaft unter Einbindung einer Hauswirtschaftsfachkraft, die Beteiligung an der 

Speiseplanung erfolgt durch tagesaktuelle, mündliche Befragung. Die befragten Mieter/innen äußerten sich zufrieden zur Mitwirkung und Qualität 

der Speisen. Ein konzeptionell vorgesehender wöchenlicher Speiseplan konnte nicht vorgelegt werden. 

 

Sozialkontakte und Beschäftigungsmöglichkeiten werden durch Einzel- und Gruppenangebote innerhalb und außerhalb der Einrichtung 

sichergestellt. 

 

Anhand der Dienst- und Tourenpläne ist davon auszugehen, dass ausreichend Personal eingesetzt wird, jedoch ist die Anleitung und 

Überwachung von Hilfskräften insbesondere im Nachtdienst weiterhin nicht erkennbar. Ein Fortbildungkonzept/plan ist ebenfalls auf Seiten des 

Pflegedienstes weiterhin nicht vorhanden. 

 

Die Planung der pflegerischen Betreuung war in 3 von 4 Fällen nicht aktuell und unzureichend dargestellt. Die bereits bei der letzten Regelprüfung 

festgestellten Defizite in der Maßnahmenplanung bei Einschränkungen in der Fähigkeit der selbständigen und ausreichenden Ernährung 

bestanden weiterhin. Die Beteiligung der Bewohner/innen bzw. ihrer Bezugspersonen an der individuellen Pflegeplanung ist nur über die 

vertraglich vereinbarten Leistungsmodule erkennbar. Der Verlauf der pflegerischen Betreuung und das situationsgerechte Handeln bei 

Auffälligkeiten (u.a. bei Hautveränderungen, Erbrechen, Arztbesuch) konnte anhand der Berichte in der Pflegedokumentation nicht nachvollzogen 

werden. 

 

Die ärztliche und therapeutische Versorgung wird bei freier Arztwahl durch Hausbesuche oder Begleitung im Bedarfsfall sichergestellt. Die 

Medikamente werden für die Mieter/innen zentral vom Pflegedienst verwaltet, es fehlten erneut Anbruchdaten auf begrenzt haltbaren, flüssigen 

Arzneien.  

 

Das erforderliche Konzept zur Gewaltprävention ist weiterhin nicht erstellt. Bezüglich der Palliativmedizinischen Versorgung wurde ein Konzept 

erstellt, jedoch noch nicht verbindlich eingeführt. 



 9 

 

  



 10 

 

Darstellung des Angebots durch die Leistungsanbieterin/den Leistungsanbieter 

Um Ihnen eine genauere Vorstellung von dem geprüften Angebot zu geben, hat die Leistungsanbieterin/der Leistungsanbieter die besonderen 

Merkmale des Angebotes wie folgt beschrieben. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die nachfolgenden Aussagen/ Beschreibungen zutreffend 

sind. 

Welche besonderen Leistungen beinhaltet das Angebot (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen)? 

Fügen Sie hier bitte Ihren Text ein. 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption (maximal 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Fügen Sie hier bitte Ihren Text ein. 

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

Fügen Sie hier bitte Ihren Text ein. 


